
 
 

 

 
 

Kündigung des Pachtvertrages für den Fischteich Birkenweißbuch 
 
Der Pächter des Fischteiches Birkenweißbuch hat schriftlich mitgeteilt, dass er den 
Fischereipachtvertrag mit Laufzeit bis zum 31.03.2024 zum 01.08.2015 außerordentlich 
kündigen möchte.  
 
Die Neuverpachtung des Fischteichs sollte analog des bisherigen Verfahrens öffentlich 
ausgeschrieben werden. Über die Verpachtung kann nicht vor der Sitzung des Gemeinderats 
am 29.09.2015 entschieden werden, so dass eine Kündigung des Vertrags frühestens zum 
30.09.2015 möglich ist. Eine Bewerbung ist bereits eingegangen. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der außerordentlichen Kündigung des Fischereipachtvertrags zum 30.09.2015 wird 
zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Neuverpachtung des Fischteichs 
Birkenweißbuch mit einer Bewerbungsfrist von vier Wochen im Amtsblatt öffentlich 
auszuschreiben. 
      
 
 
Verteiler:   

 
  1 x Ordnungsamt     
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/055/2015 788.210 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

21.07.2015 öffentlich Entscheidung 
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